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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1953

Norm

ABGB §879 CIId

ABGB §1009

HGB §384

Preisrecht allg

Rechtssatz

Der Bevollmächtigte (Komissionär), der eine Sache zum Verkauf erhalten hat und die Sache weiterverkauft, ist auch

dann verp;ichtet, das ihm gesetzte Limit abzuliefern, wenn dieses überhöht ist, und ein Verkauf zu den überhöhten

Preisen verboten oder gar strafbar ist.
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